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Aufgrund des E-Rechnungs-Gesetzes vom 04. April 2017 (BGBl. I, 770 ff.) sowie der E-Rechnungs-Verordnung des 
Bundes (E-RechV) ist Germany Trade & Invest GmbH dazu verpflichtet, elektronische Rechnungen gemäß der 
Europäischen Norm 16931 über digitale Kanäle empfangen und medienbruchfrei verarbeiten zu können. Die GTAI 
verwendet hierzu eine Software zur elektronischen Rechnungsbearbeitung, um den gesetzlichen Anforderungen 
gerecht zu werden.  

Für die Übermittlung einer elektronischen Rechnung ist die Nutzung der OZG-Rechnungseingangsplattform des 
Bundes vorgesehen, welche unter https://xrechnung-bdr.de erreichbar ist. Sie haben die Möglichkeit, eine Rechnung 
auf der Plattform im einheitlichen Format zu erstellen, eine vorhandene Rechnung hochzuladen, per Email an 
xrechnung@portal.bund.de oder über Peppol einzureichen.  

Weiterführende Informationen finden Sie auf der offiziellen Webseite des BMI und des BMF zur E-Rechnung unter 
https://www.e-rechnung-bund.de.  

Bitte verwenden Sie für die Übermittlung einer elektronischen Rechnung die OZG-Rechnungseingangsplattform des 
Bundes (https://xrechnung-bdr.de). Die benötigte Leitweg-ID der GTAI lautet 992-80012-17. Von einer zusätzlichen 
Übersendung der Rechnung per E-Mail oder Post ist abzusehen. 

Die elektronische Rechnungsstellung ist für Rechnungssteller verpflichtend. Ausnahmen von der Verpflichtung sind in 
§ 3 Absatz 3 E-RechV geregelt (Anhang 1). In § 4 der E-RechV sind die Anforderungen an das Rechnungsdatenmodell 
und an die Übermittlung festgelegt (Anhang 2).  

Sofern Sie nicht zur Einreichung von elektronischen Rechnungen gemäß § 3 Abs. 3 E-RechV verpflichtet sind, bitten 
wir Sie, uns Rechnungen ausschließlich im PDF-Format per E-Mail an buchhaltung@gtai.de zu übersenden. Bitte 
integrieren Sie dabei rechnungsbegründende Unterlagen bzw. Anlagen in die PDF-Datei der Rechnung.  

Die Anforderungen im Rahmen der elektronischen Rechnungsstellung sind in § 5 E-RechV sowie in § 14 Abs. 4 
Umsatzsteuergesetz (Anhang 3) geregelt.  

Eine Rechnung muss mindestens folgende Angaben enthalten:  

• Name und Anschrift des leistenden Unternehmens  

• Name und Anschrift des Leistungsempfängers (GTAI)  

• Ausstellungsdatum (= Rechnungsdatum)  

• einmalig vergebene Rechnungsnummer  

• Zeitpunkt/Zeitraum der Leistung/Lieferung  

• Art und Umfang der Leistung/Lieferung  

• ggf. nach Steuersätzen aufgeschlüsselte Netto-Beträge und die jeweils darauf entfallenden Steuer-Beträge 
oder im Fall einer Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, welche Steuerbefreiung für die Leistung gilt  

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) und/oder Steuernummer des leistenden Unternehmens  

• Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-ID) der GTAI: DE267391786  

• vollständige Daten zur Bankverbindung (IBAN, BIC, Anschrift des Kreditinstituts, sonstige notwendige 
Angaben zur Zahlung)  

elektronische Rechnungen müssen darüber hinaus folgende Angaben enthalten:  

• Leitweg-Identifikationsnummer (Leitweg-ID) der GTAI: 992-80012-17  

• Zahlungsbedingungen oder Fälligkeitsdatum  

• E-Mail-Adresse des Rechnungsausstellers  

• Lieferantennummer (sofern bekannt)  

• Bestellnummer (sofern bekannt)  

weitere notwendige Angaben für die Rechnungsbearbeitung bei der GTAI:  

• Kontakt/Ansprechpartner:in der GTAI  

Eine Rechnung, die diesen Anforderungen nicht genügt, wird von Seiten der GTAI abgelehnt und eine korrekte 
Rechnungsstellung wird eingefordert.  
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Anhang 1  

Auszug aus der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes 
(E-Rechnungsverordnung - ERechV) in der Fassung vom 27.11.2018  

§ 3 Verbindlichkeit der elektronischen Form  

(1) Rechnungssteller müssen Rechnungen gegenüber Rechnungsempfängern in elektronischer Form ausstellen und 
übermitteln. Sie können sich hierbei der Dienstleistung von Rechnungssendern bedienen.  
(2) …  
(3) Die Pflicht zur elektronischen Rechnungsstellung nach Absatz 1 gilt nicht für Rechnungen,  
1. die nach Erfüllung eines Direktauftrags bis zu einem Betrag von 1 000 Euro gestellt werden,  
2. die den Ausnahmeregelungen nach § 8 oder § 9 unterfallen oder  
3. die in Verfahren der Organleihe nach § 159 Absatz 1 Nummer 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
auszustellen sind.  

§ 8 Ausnahmen für geheimhaltungsbedürftige Rechnungsdaten  

(1) Rechnungsdaten, die gemäß § 4 Absatz 2 Nummer 1 bis 3 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes 
geheimhaltungsbedürftig sind, sind vom Geltungsbereich dieser Verordnung ausgenommen. Unberührt dessen 
können Vertragsparteien im Einzelfall eine elektronische Rechnungsstellung vereinbaren.  
(2) Rechnungsdaten, die nach § 4 Absatz 2 Nummer 4 des Sicherheitsüberprüfungsgesetzes geheimhaltungsbedürftig 
sind, dürfen nicht per E-Mail übertragen werden.  

§ 9 Ausnahmen für Angelegenheiten des Auswärtigen Dienstes und der sonstigen Beschaffungen im Ausland  

(1) …  
(2) Wenn bei sonstigen Beschaffungen im Ausland der Rechnungssteller nicht über die erforderlichen technischen 
Möglichkeiten zur Ausstellung und zur Übermittlung elektronischer Rechnungen verfügt, so ist das Verfahren vom 
Geltungsbereich dieser Verordnung ausgenommen.  
 

Anhang 2  

Auszug aus der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes 
(E-Rechnungsverordnung - ERechV) in der Fassung vom 27.11.2018  

§ 4 Anforderungen an das Rechnungsdatenmodell und an die Übermittlung  

(1) Für die Ausstellung von elektronischen Rechnungen haben Rechnungssteller und Rechnungssender grundsätzlich 
den Datenaustauschstandard XRechnung vom 29. September 2017 (BAnz AT 10.10.2017 B1) in der jeweils aktuellen 
Fassung zu verwenden. Es kann auch ein anderer Datenaustauschstandard verwendet werden, wenn er den 
Anforderungen der europäischen Norm für die elektronische Rechnungsstellung entspricht.  
(2) Änderungen des Datenaustauschstandards XRechnung werden vom Bundesministerium des Innern, für Bau und 
Heimat im Bundesanzeiger bekannt gemacht. Bei jeder Änderung/Bekanntmachung ist das Herausgabedatum der 
Änderung/Bekanntmachung anzugeben und das Datum, ab dem der geänderte Datenaustauschstandard XRechnung 
anzuwenden ist.  
(3) Für die Übermittlung von elektronischen Rechnungen haben Rechnungssteller und Rechnungssender ein 
Verwaltungsportal des Bundes im Sinne von § 2 Absatz 2 des Onlinezugangsgesetzes zu nutzen. Voraussetzung für die 
Übermittlung einer elektronischen Rechnung ist, dass der Rechnungssteller oder Rechnungssender sich zuvor mit 
einem Nutzerkonto im Sinne von § 2 Absatz 5 des Onlinezugangsgesetzes registriert. Elektronische Rechnungen, die 
über das Verwaltungsportal übermittelt werden, sind automationsunterstützt auf ihre formale Fehlerlosigkeit zu 
prüfen. Sobald die ordnungsgemäße Übermittlung einer elektronischen Rechnung festgestellt ist, ist der 
Rechnungssteller oder der Rechnungssender automationsunterstützt davon zu benachrichtigen. Eine formal 
fehlerhafte elektronische Rechnung ist automationsunterstützt abzulehnen. In diesem Fall ist der Rechnungssteller 
oder der Rechnungssender über die Ablehnung zu informieren.  
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(4) Erhält ein Rechnungsempfänger eine elektronische Rechnung, die keinem Nutzerkonto zugeordnet werden kann, 
so hat der Rechnungsempfänger die elektronische Rechnung abzulehnen. In diesem Fall erhalten die Rechnungssteller 
oder die Rechnungssender keine Information über die Ablehnung.  
(5) Die Verpflichtungen nach den Absätzen 1 bis 4 gelten nicht für die Übermittlung von elektronischen Rechnungen, 
die in Verfahren der Organleihe nach § 159 Absatz 1 Nummer 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
auszustellen sind.  
 

Anhang 3  

Auszug aus der Verordnung über die elektronische Rechnungsstellung im öffentlichen Auftragswesen des Bundes 
(E-Rechnungsverordnung - ERechV) in der Fassung vom 27.11.2018  

§ 5 Inhalt der elektronischen Rechnung  

(1) Die elektronische Rechnung hat neben den umsatzsteuerrechtlichen Rechnungsbestandteilen mindestens 
folgende Angaben zu enthalten:  
1. eine Leitweg-Identifikationsnummer,  
2. die Bankverbindungsdaten,  
3. die Zahlungsbedingungen und  
4. die De-Mail-Adresse oder eine E-Mail-Adresse des Rechnungsstellers.  
(2) Die elektronische Rechnung hat zusätzlich zu den Angaben nach Absatz 1 folgende Angaben zu enthalten, wenn 
diese dem Rechnungssteller bereits bei Beauftragung übermittelt wurden:  
1. die Lieferantennummer,  
2. eine Bestellnummer.  
(3) Die Vorgaben nach den Absätzen 1 und 2 gelten nicht für Rechnungen, die in Verfahren der Organleihe nach § 159 
Absatz 1 Nummer 5 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen auszustellen sind.  
 

Auszug aus dem Umsatzsteuergesetz (UStG) in der Fassung vom 21.12.2021  

§ 14 Ausstellung von Rechnungen  

(1) …  
(2) …  
(3) …  
(4) Eine Rechnung muss folgende Angaben enthalten:  

1. den vollständigen Namen und die vollständige Anschrift des leistenden Unternehmers und des 
Leistungsempfängers,  

2. die dem leistenden Unternehmer vom Finanzamt erteilte Steuernummer oder die ihm vom 
Bundeszentralamt für Steuern erteilte Umsatzsteuer-Identifikationsnummer,  

3. das Ausstellungsdatum,  
4. eine fortlaufende Nummer mit einer oder mehreren Zahlenreihen, die zur Identifizierung der Rechnung vom 

Rechnungsaussteller einmalig vergeben wird (Rechnungsnummer),  
5. die Menge und die Art (handelsübliche Bezeichnung) der gelieferten Gegenstände oder den Umfang und die 

Art der sonstigen Leistung,  

6. den Zeitpunkt der Lieferung oder sonstigen Leistung; in den Fällen des Absatzes 5 Satz 1 den Zeitpunkt der 
Vereinnahmung des Entgelts oder eines Teils des Entgelts, sofern der Zeitpunkt der Vereinnahmung feststeht 
und nicht mit dem Ausstellungsdatum der Rechnung übereinstimmt,  

7. das nach Steuersätzen und einzelnen Steuerbefreiungen aufgeschlüsselte Entgelt für die Lieferung oder 
sonstige Leistung (§ 10) sowie jede im Voraus vereinbarte Minderung des Entgelts, sofern sie nicht bereits im 
Entgelt berücksichtigt ist,  

8. den anzuwendenden Steuersatz sowie den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag oder im Fall einer 
Steuerbefreiung einen Hinweis darauf, dass für die Lieferung oder sonstige Leistung eine Steuerbefreiung gilt,  

9. in den Fällen des § 14b Abs. 1 Satz 5 einen Hinweis auf die Aufbewahrungspflicht des Leistungsempfängers 
und  
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10. in den Fällen der Ausstellung der Rechnung durch den Leistungsempfänger oder durch einen von ihm 
beauftragten Dritten gemäß Absatz 2 Satz 2 die Angabe „Gutschrift”.  

In den Fällen des § 10 Abs. 5 sind die Nummern 7 und 8 mit der Maßgabe anzuwenden, dass die Bemessungsgrundlage 
für die Leistung (§ 10 Abs. 4) und der darauf entfallende Steuerbetrag anzugeben sind. Unternehmer, die § 24 Abs. 1 
bis 3 anwenden, sind jedoch auch in diesen Fällen nur zur Angabe des Entgelts und des darauf entfallenden 
Steuerbetrags berechtigt. Die Berichtigung einer Rechnung um fehlende oder unzutreffende Angaben ist kein 
rückwirkendes Ereignis im Sinne von § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und § 233a Absatz 2a der Abgabenordnung.  
(5) … Wird eine Endrechnung erteilt, sind in ihr die vor Ausführung der Lieferung oder sonstigen Leistung 
vereinnahmten Teilentgelte und die auf sie entfallenden Steuerbeträge abzusetzen, wenn über die Teilentgelte 
Rechnungen … ausgestellt worden sind.  
(6) …  
(7) Führt der Unternehmer einen Umsatz im Inland aus, für den der Leistungsempfänger die Steuer nach § 13b 

schuldet, und hat der Unternehmer im Inland weder seinen Sitz noch seine Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte, von 

der aus der Umsatz ausgeführt wird oder die an der Erbringung dieses Umsatzes beteiligt ist, oder in Ermangelung 

eines Sitzes seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt im Inland, so gelten abweichend von den Absätzen 1 bis 

6 für die Rechnungserteilung die Vorschriften des Mitgliedstaats, in dem der Unternehmer seinen Sitz, seine 

Geschäftsleitung, eine Betriebsstätte, von der aus der Umsatz ausgeführt wird, oder in Ermangelung eines Sitzes 

seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt hat. Satz 1 gilt nicht, wenn eine Gutschrift gemäß Absatz 2 Satz 2 

vereinbart worden ist. Nimmt der Unternehmer in einem anderen Mitgliedstaat an einem der besonderen 

Besteuerungsverfahren entsprechend Titel XII Kapitel 6 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 

über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347 vom 11.12.2006, S. 1) in der jeweils gültigen Fassung teil, so 

gelten für die in den besonderen Besteuerungsverfahren zu erklärenden Umsätze abweichend von den Absätzen  

1 bis 6 für die Rechnungserteilung die Vorschriften des Mitgliedstaates, in dem der Unternehmer seine Teilnahme 

anzeigt. 


